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Gewinnspiel der Erlebnisregion Oststeiermark 

 

Datenschutzerklärung und Teilnahmebedingungen 

 

A) Datenschutzinformation 

Ihre für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 

werden vom Datenschutzverantwortlichen der Erlebnisregion Oststeiermark (Tourismusverband 

Oststeiermark, Schloss 1, 8225 Pöllau, info@oststeiermark.com) ausschließlich zu folgenden Zwecken 

verwendet: 

• Prüfung der Teilnahmeberechtigung 

• Ermittlung des Gewinners und Übermittlung der Gewinninformation  

Die Gewinner werden vom Tourismusverband Oststeiermark benachrichtigt. Dazu verarbeiten wir 

folgende personenbezogenen Daten der Teilnehmer: Name, Adresse, E-Mail Adresse. Daten werden 

nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Vertragserfüllung 

(Teilnahme am Gewinnspiel) unter den unter Punkt B) angegebenen Bedingungen gem. Art. 6 (1) lit. 

A DSGVO. Ihre Daten werden für die Dauer des Gewinnspiels und – zur Bearbeitung allfälliger 

Gewinn- und Schadenersatzansprüche – für maximal 3 Jahre danach gespeichert und anschließend 

gelöscht. Sie haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und 

Widerspruch der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie das Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Zur Geltendmachung wenden Sie sich an info@oststeiermark.com. 

 

B) Teilnahmebedingungen 

1. Veranstalter 

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist der Tourismusverband Oststeiermark. (Tourismusverband 

Oststeiermark, Schloss 1, 8225 Pöllau, info@oststeiermark.com). Dieses Gewinnspiel steht in keiner 

Verbindung zur Plattform der Veröffentlichung.  

2. Teilnahme 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den folgenden Bestimmungen 

und Teilnahmebedingungen einverstanden: 

• Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Newsletter-Empfänger. Sie werden daher bei 

unserem Newsletter angemeldet. Die Abmeldung ist jederzeit möglich. 

• Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. 

• Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos. 

• Dauer des Gewinnspiels laut Website. 

• Ausschließlich unsere offiziellen Tourismusverband Oststeiermark Profile sind Ihr 

Ansprechpartner. Auf Forderungen und Benachrichtigungen von anderen Seiten und Profilen 

sich auf Seiten zu registrieren und/oder anzumelden nicht reagieren. 

• Im Fall einer schuldhaften Verletzung der Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter 

berechtigt, den Teilnehmer mit sofortiger Wirkung vom Gewinnspiel auszuschließen. 
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3. Gewinn und Gewinnermittlung 

Der Gewinn wird auf der Website kommuniziert. Die Gewinner werden nach  

Ablauf des Teilnahmezeitraums in den darauffolgenden Tagen vom Tourismusverband 

 Oststeiermark verständigt. Die Gewinnabwicklung sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme wird 

bekannt gegeben. Nach Verständigung über den Gewinn hat der Gewinner eine Frist von 14 Tagen 

für die Gewinnannahme (Kontaktaufnahme mit dem Verein der Steirischen Apfelstrasse) ansonsten 

scheidet er als Gewinner aus und er verliert nach diesen 14 Tagen seinen Anspruch auf die Einlösung 

des Gewinns. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung, Änderung oder 

Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Sämtliche mit dem Gewinn oder seiner Entgegennahme 

bzw. Nutzung entstehenden Betriebs-, Neben- und Folgekosten trägt der Teilnehmer. Der Gewinn 

wird in Abstimmung mit dem Gewinner übergeben bzw. versendet. 

 

4. Abbruch und Änderung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und unverzüglich aus 

wichtigem Grund abzubrechen. Das Gewinnspiel kann auch aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger 

gesetzlicher Gründe eingestellt werden. 

 

5. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 

Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung 

tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am 

ehesten entspricht. 

 

 

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 

männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 

alle Geschlechter. 

 


